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Rechtssatz

Der Volksanwaltschaft kommen als Kollegialorgan im Rahmen der Bestellungs- und Abberufungsbefugnis hinsichtlich

der Kommissionsmitglieder gemäß Art. 148h Abs. 3 B-VG iVm § 1 Abs. 2 VolksanwaltschaftsG 1982 iVm § 9 Abs. 1 Z 7

der GeO der VA 2012 "angelagerte Verwaltungsfunktionen" zu. Das Kollegium der Volksanwaltschaft wird diesbezüglich

als (oberstes) Verwaltungsorgan tätig und hat in Ausübung der Befugnisse nach Art. 148h Abs. 3 B-VG einen Bescheid

über die Abberufung der Revisionswerberin als Kommissionsmitglied zu erlassen. Die Zuständigkeit des VwG des

Bundes gemäß Art. 131 Abs. 2 erster Satz B-VG knüpft daran an, dass eine Angelegenheit in unmittelbarer

Bundesverwaltung (im Sinne des Art. 102 B-VG) besorgt wird; dies unabhängig davon, ob die betreBende

Angelegenheit in Art. 102 Abs. 2 B-VG genannt ist oder sich ihre Besorgung in unmittelbarer Bundesverwaltung aus

anderen Bestimmungen ergibt (vgl. EBRV 1618 BlgNR XXIV. GP, Seite 15). Da die Volksanwaltschaft organisatorisch ein

Bundesorgan ist und damit im Rahmen ihrer angelagerten Verwaltungstätigkeit gemäß Art. 148h Abs. 3 B-VG in

unmittelbarer Bundesverwaltung tätig wird, fällt die Beschwerde der Revisionswerberin in den Zuständigkeitsbereich

des BVwG.Der Volksanwaltschaft kommen als Kollegialorgan im Rahmen der Bestellungs- und Abberufungsbefugnis

hinsichtlich der Kommissionsmitglieder gemäß Artikel 148 h, Absatz 3, B-VG in Verbindung mit Paragraph eins, Absatz

2, VolksanwaltschaftsG 1982 in Verbindung mit Paragraph 9, Absatz eins, ZiBer 7, der GeO der VA 2012 "angelagerte

Verwaltungsfunktionen" zu. Das Kollegium der Volksanwaltschaft wird diesbezüglich als (oberstes) Verwaltungsorgan

tätig und hat in Ausübung der Befugnisse nach Artikel 148 h, Absatz 3, B-VG einen Bescheid über die Abberufung der

Revisionswerberin als Kommissionsmitglied zu erlassen. Die Zuständigkeit des VwG des Bundes gemäß Artikel 131,

Absatz 2, erster Satz B-VG knüpft daran an, dass eine Angelegenheit in unmittelbarer Bundesverwaltung (im Sinne des

Artikel 102, B-VG) besorgt wird; dies unabhängig davon, ob die betreBende Angelegenheit in Artikel 102, Absatz 2, B-VG

genannt ist oder sich ihre Besorgung in unmittelbarer Bundesverwaltung aus anderen Bestimmungen ergibt vergleiche

EBRV 1618 BlgNR römisch 24 . GP, Seite 15). Da die Volksanwaltschaft organisatorisch ein Bundesorgan ist und damit

im Rahmen ihrer angelagerten Verwaltungstätigkeit gemäß Artikel 148 h, Absatz 3, B-VG in unmittelbarer

Bundesverwaltung tätig wird, fällt die Beschwerde der Revisionswerberin in den Zuständigkeitsbereich des BVwG.
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